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1. 1. Steuerliche Maßnahmen zur Be-

rücksichtigung der Auswirkungen 
durch das Corona-Virus 

 
Weltweit und im gesamten Bundesgebiet 
richtet der Corona-Virus beträchtliche ge-
sundheitliche und wirtschaftliche Schäden 
an, deren Auswirkungen viele Menschen 
und Unternehmen hart treffen. Den Ge-
schädigten kommt das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) nunmehr durch steuerli-
che Maßnahmen zur Vermeidung unbilli-
ger Härten entgegen. Dazu gehören:  
 
Die nachweislich und nicht unerheblich be-
troffenen Steuerpflichtigen können bis zum 
31.12.2020 unter Darlegung ihrer Verhält-
nisse Anträge auf Stundung der bis zu 
diesem Zeitpunkt bereits fälligen oder fällig 
werdenden Einkommen-, Körperschaft- 
und Umsatzsteuer sowie auf Anpassung 
der Vorauszahlung auf die Einkommen- 

und Körperschaftsteuer stellen. Eine 
Lohnsteuerstundung ist nicht möglich.  
 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
soll in der Regel verzichtet werden. An-
träge auf Stundung der nach dem 
31.12.2020 fälligen Steuern sowie auf An-
passung der Vorauszahlungen für Zeit-
räume nach dem 31.12.2020 sind jedoch 
besonders zu begründen. 
 
Wird dem Finanzamt bekannt, dass der 
Steuerpflichtige unmittelbar und nicht un-
erheblich betroffen ist, soll bis zum 
31.12.2020 auch von Vollstreckungs-
maßnahmen abgesehen werden. In die-
sen Fällen sollen die ab dem 19.3.2020 
bis zum 31.12.2020 verwirkten Säumnis-
zuschläge für diese Steuern zum 
31.12.2020 erlassen werden.  
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Das Finanzamt kann, bei Kenntnis verän-
derter Verhältnisse hinsichtlich des Ge-
werbeertrags für den laufenden Erhe-
bungszeitraum, die Anpassung der Ge-
werbesteuer-Vorauszahlungen veranlas-
sen. Das gilt insbesondere für die Fälle, in 
denen das Finanzamt Einkommensteuer- 
und Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 
anpasst. Auch hier können betroffene 
Steuerpflichtige bis zum 31.12.2020 unter 
Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Herabsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrages für Zwecke der Voraus-
zahlungen stellen.  
 
Etwaige Stundungs- und Erlassanträge für 
die Gewerbesteuer sind an die Gemein-
den und nur dann an das zuständige Fi-
nanzamt zu richten, wenn die Festsetzung 
und Erhebung der Gewerbesteuer nicht 
den Gemeinden übertragen worden ist.  
 
Einige Landesfinanzbehörden sehen zu-
sätzlich zu den steuerlichen Hilfsmaßnah-
men des BMF auch unterschiedliche Er-
leichterungen im Bereich der Umsatz-
steuer vor.  
 
 

2. Hilfsprogramme zur Bewältigung 
der Corona-Auswirkungen 

 
Neben den steuerlichen Erleichterungen 
für die von der Corona-Virus-Epidemie Be-
troffenen wurden weitere Maßnahmen in 
die Wege geleitet, die es Unternehmen er-
leichtern sollen, durch die Krise zu kom-
men. Dazu gehören: 
 
Kurzarbeitergeld: Für den Erhalt der Ar-
beitsplätze wurde die Kurzarbeiter-Rege-
lung angepasst. Betroffene Unternehmen 
können sich Lohnkosten und Sozialabga-
ben von der Bundesagentur für Arbeit er-
statten lassen. Anfallende Sozialversiche-
rungsbeiträge für ausgefallene Arbeits-
stunden werden zu 100 % erstattet. Leih-
arbeitnehmer sind künftig eingeschlossen 
und es müssen nur 10 % der Beschäftig-
ten von Kurzarbeit betroffen sein, damit 
die Regelungen greifen. 
 

Liquiditätshilfen durch KfW-Kredite: Zur 
Ausstattung der durch die Corona-Krise 
unverschuldet in Finanznöte geratenen 
Unternehmen mit Finanzmitteln erweiterte 
die Bundesregierung die bestehenden 
Programme für Liquiditätshilfen, um den 
Zugang der Unternehmen zu günstigen 
Krediten zu erleichtern. Detaillierte Infor-
mationen zu den Krediten gibt Ihnen Ihre 
Hausbank. Einen Überblick finden Sie auf 
www.kfw.de. 
 
Liquiditätshilfen durch Zuschüsse:  Ne-
ben den KfW-Krediten können Kleinstun-
ternehmen, sog. Solo-Selbstständigen und 
Künstler – unter weiteren Voraussetzun-
gen z. B. bei Existenzbedrohung, Liquidi-
tätsengpass – auf Förderprogramme des 
Bundes und der einzelnen Bundesländer 
in Form von Zuschüssen zugreifen. Dabei 
dürfen die jeweiligen Unternehmen vor 
März 2020 nicht in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten gewesen und der Scha-
denseintritt muss nach dem 11.3.2020 er-
folgt sein. 
 
Der – nicht zurückzuzahlende – Zuschuss 
des Bundes für Betriebe, die bis zu 5 Mit-
arbeiter beschäftigen, beträgt zunächst 
9.000 € bzw. für Betriebe bis zu 10 Mitar-
beitern 15.000 € für drei Monate. Eine Be-
dürftigkeitsprüfung erfolgt nachträglich. 
Neben den Bundeszuschüssen kann auf 
Zuschussprogramme aus den jeweiligen 
Bundesländern in unterschiedlicher Aus-
prägung zugegriffen werden. 
 
Export: Für die Exportwirtschaft will der 
Bund mit Garantien (sog. Hermesdeckun-
gen) eine flexible, effektive und umfas-
sende Unterstützung bereitstellen. 
 
Sozialversicherungsbeiträge: Sozialver-
sicherungsbeiträge dürfen – auf Antrag – 
dann gestundet werden, wenn die sofor-
tige Einziehung mit erheblichen Härten für 
das Unternehmen verbunden wäre und 
der Anspruch durch die Stundung nicht 
gefährdet wird – z. B. bei Zahlungsschwie-
rigkeiten die nicht nur vorübergehend sind. 
 
 



 

 

3. Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Corona-Pandemie 

 
Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Fol-
gen der Corona-Pandemie hat die Bun-
desregierung für Unternehmer und Ver-
braucher auch wirtschaftliche Unterstüt-
zungsmaßnahmen beschlossen und ver-
abschiedet.  
 
Leistungsaufschub: Verbrauchern und 
Kleinstunternehmen, die wegen der 
Corona-Pandemie ihre vertraglich ge-
schuldeten Geld- und andere Leistungen 
nicht erbringen können, räumt das Gesetz 
bis zum 30.6.2020 ein Leistungsverweige-
rungsrecht (Leistungsaufschub) auf Dau-
erschuldverhältnisse ein. Dieser gilt z. B. 
für Leistungen der Grundversorgung 
(Strom, Gas, Telekommunikation, soweit 
zivilrechtlich geregelt auch Wasser). Diese 
Regelung gilt nicht für Miet- und Pachtver-
hältnisse. 
 
Mieter: Vermieter dürfen das Miet- oder 
Pachtverhältnis für Wohn- oder Gewerbe-
raum wegen Mietschulden aus dem Zeit-
raum vom 1.4.2020 bis 30.5.2020 nicht 
kündigen, sofern die Mietschulden auf den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie be-
ruhen. Die Verpflichtung der Mieter zur 
Zahlung der Miete bleibt im Grundsatz be-
stehen. 
 
Verbraucherdarlehen: Mit dem o. g. Ge-
setz werden eine gesetzliche Stundungs-
regelung und eine Vertragsanpassung 
nach Ablauf der Stundungsfrist eingeführt. 
Flankiert wird dies von einem gesetzlichen 
Kündigungsschutz.  
 
Insolvenzrecht: Die Insolvenzantrags-
pflicht, die Zahlungsverbote und das Recht 
der Gläubiger, die Eröffnung von Insol-
venzverfahren zu beantragen, werden – 
unter weiteren Voraussetzungen – bis zum 
30.9.2020 ausgesetzt, es sei denn die In-
solvenz beruht nicht auf den Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie. 
 
 
 

Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigen-
tumsrecht: Damit betroffene Unterneh-
men erforderliche Beschlüsse fassen kön-
nen, um handlungsfähig zu bleiben, wur-
den vorübergehend substantielle Erleich-
terungen für die Durchführung von Haupt-
versammlungen geschaffen. Um die Fi-
nanzierung der Gemeinschaften der Woh-
nungseigentümer sicherzustellen, wird an-
geordnet, dass der zuletzt beschlossene 
Wirtschaftsplan bis zum Beschluss eines 
neuen Wirtschaftsplans weiter gilt. 
 
 

4. Behandlung von Minijobbern in der 
Corona-Krise 

 
Von den Auswirkungen durch den Corona-
Virus sind auch Minijobber und deren Ar-
beitgeber betroffen. Für sie gelten teil-
weise andere Regelungen wie für sozial-
versicherungspflichtige Arbeitnehmer. 
Grundsätzlich gilt: 
 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall: Ist 
der Arbeitnehmer nachweislich an dem 
Corona-Virus erkrankt und dadurch ar-
beitsunfähig, müssen Arbeitgeber den re-
gelmäßigen Verdienst für den Zeitraum 
von bis zu 6 Wochen weiterzahlen. Nimmt 
der Arbeitgeber am U1-Umlageverfahren 
teil, kann er eine Erstattung im Krankheits-
fall des Minijobbers geltend machen.  
 
Ist ein Minijobber nicht selbst erkrankt, je-
doch aber unter Quarantäne gestellt, fin-
den die Regelungen des Infektionsschutz-
gesetzes Anwendung. Auch hier muss der 
Arbeitgeber zunächst für den Minijobber 
den Verdienst für sechs Wochen weiter-
bezahlen. Er kann jedoch die Erstattung 
der Kosten bei der zuständigen Gesund-
heitsbehörde des Bundeslandes beantra-
gen. 
 
Überschreiten der Minijob-Grenze von 
450 € im Monat: Überschreitet der Jah-
resverdienst eines Minijobbers 5.400 €, 
liegt nicht automatisch eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung vor. Hierfür 
gibt es Ausnahmeregelungen. 
 



 

 

Ein Minijob bleibt auch dann bestehen, so-
fern die Verdienstgrenze gelegentlich 
(nicht mehr als 3 Kalendermonate inner-
halb eines Zeitjahres) und die Entgelt-
grenze nicht vorhersehbar (nicht im Vo-
raus vereinbart) überschritten werden. 
Grundsätzlich spielt hier die Höhe des 
Verdienstes keine Rolle. Aufgrund einer 
Verlautbarung der Spitzenorganisation der 
Sozialversicherung vom 30.3.2020 kann 
ein gelegentliches Überschreiten der Ver-
dienstgrenze bei 450-€-Minijobs für die 
Monate März bis Oktober 2020 bis zu  
5-mal innerhalb eines Zeitjahres erfolgen. 
 
Kurzarbeitergeld: Kurzarbeitergeld wird 
nur für Arbeitnehmer, die versicherungs-
pflichtig in der Arbeitslosenversicherung 
sind, gewährt. Minijobber erhalten kein 
Kurzarbeitergeld, weil sie arbeitslosenver-
sicherungsfrei sind. 
 
Bei Arbeitnehmern, die in ihrer Hauptbe-
schäftigung in Kurzarbeit gegangen sind 
und jetzt bei einer anderen Firma einen 
Minijob neu aufnehmen, wird der Ver-
dienst aus dem neuen Minijob auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet und dieses 
entsprechend gekürzt. Wird ein schon vor 
Beginn der Kurzarbeit in der Hauptbe-
schäftigung bestehender Minijob fortge-
setzt, wird die Berechnungsgrundlage für 
das Kurzarbeitergeld nicht um den Ver-
dienst aus dem Minijob gekürzt. 
 
Ausnahme: Wird ein Minijob in einem 
systemrelevanten Bereich (z. B. im Ge-
sundheitswesen, Apotheke, Landwirt-
schaft) während der Kurzarbeit aufgenom-
men, wird der Verdienst nicht auf das 
Kurzarbeitergeld angerechnet, wenn der 
aus der Hauptbeschäftigung noch ge-
zahlte Verdienst zusammen mit dem Kurz-
arbeitergeld und dem Verdienst aus dem 
Minijob das normale Bruttoeinkommen 
nicht übersteigt.  
 
Regelungen in der Sozialversicherung: 
Werden Zahlungsschwierigkeiten durch 
ein sog. unabwendbares Ereignis verur-
sacht, zeigen sich die Einzugsstellen ku-
lant und verzichten auf die üblichen Ge-
bühren für verspätete Beitragszahlungen 

wie z. B. Stundungszinsen. Säumniszu-
schläge bzw. Mahngebühren werden auf 
Antrag erlassen. 
 
Betriebsschließung: Auch im Falle einer 
Betriebsschließung wegen des Corona-Vi-
rus bleibt für Minijobber weiterhin ein An-
spruch auf Zahlung seines Verdienstes 
bestehen. 
 
 

5. Ausweitung der Arbeitszeitgrenzen 
für kurzfristige Minijobs in der 
Corona-Krise 

 
Nachdem es aufgrund der Corona-Pande-
mie im Bereich der Saisonarbeit, insbe-
sondere in der Landwirtschaft, zu fehlen-
den Arbeitskräften kommen wird, wurde 
die Zeitgrenze für kurzfristige Minijobs auf 
fünf Monate oder 115 Arbeitstage ausge-
dehnt. Die Anhebung soll für den Zeitraum 
vom 1.3.2020 bis 31.10.2020 gelten. 
 
 

6. Förderung von Home-Office-Ar-
beitsplätzen 

 
Zur Förderung von Home-Office-Arbeits-
plätzen insbesondere in Zeiten der 
Corona-Epidemie legt das Bundesministe-
rium für Wirtschaft (BMWi) ein besonderes 
Förderprogramm „go-digital“ auf. Es sieht 
vor, bis zu 50 % der Kosten einer unter-
stützenden Beratung durch ein vom BMWi 
autorisiertes Beratungsunternehmen zu 
übernehmen. 
 
Von der Förderung profitieren rechtlich 
selbstständige Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft einschließlich des Hand-
werks, die weniger als 100 Mitarbeiter be-
schäftigen und einen Vorjahresumsatz von 
20 Mio. € nicht überschreiten. Die Förde-
rung erfolgt bis 
zu einem maximalen Beratertagessatz von 
1.100 € für maximal 30 Tage. 
 
Der neue Förderbaustein deckt unter-
schiedliche Leistungen ab, von der indivi-
duellen Beratung bis hin zur Umsetzung 
der Home-Office-Lösungen, wie z. B. der 



 

 

Einrichtung spezifischer Software und der 
Konfiguration existierender Hardware. Be-
ratungsunternehmen sollen alle weiteren 
Schritte übernehmen – von der Beantra-
gung der Förderung über die Umsetzung 
passgenauer und sicherer Maßnahmen 
bis hin zur Einrichtung von Home-Office-
Arbeitsplätzen. 
 
 

7. Lohnersatz wegen Schul- und 
Kitaschließung  

 
Durch die Schul- und Kitaschließungen 
wegen des Corona-Virus sind auch Eltern 
mit kleinen Kindern vor besondere Her-
ausforderungen gestellt. Dafür hat die 
Bundesregierung ein Maßnahmenpaket 

zusammengestellt, das diese Bürger ge-
gen übermäßige Einkommenseinbußen 
absichern soll.  
 
Eltern erhalten eine Entschädigung von 67 
% des monatlichen Nettoeinkommens 
(maximal 2.016 €) für bis zu sechs Wo-
chen. Voraussetzung dafür ist, 
· dass die erwerbstätigen Eltern Kinder 

unter 12 Jahren zu betreuen haben, weil 
eine Betreuung anderweitig nicht sicher-
gestellt werden kann, 

· dass Gleitzeit- beziehungsweise Über-
stundenguthaben ausgeschöpft sind. 

 
Die Auszahlung übernimmt der Arbeitge-
ber, der bei der zuständigen Landesbe-
hörde einen Erstattungsantrag stellen 
kann. 
 
 

 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 
 

10.5.2020 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 15.5.2020 

Sozialversicherungsbeiträge  
 

27.5.2020 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
 

    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2020: Februar = 105,6; Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7;  
Mai = 105,4; April = 105,2; März = 104,2; Februar = 103,8 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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